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                      1. Vorschriften Die Vorschriften zum Verfahren bei festgestellten Vermögensschäden (VfV) wurden zuletzt mit Wirkung vom 21.11.2016 geändert und sind in der Fassung November 2016 im Intranet veröffentlicht. Auf die ausschließlich im Intranet zur Verfügung gestellten Unterlagen zu den VfV wird verwiesen: Controlling & Finanzen | Finanzen>Weisungen>Verfahren bei festgestellten Vermögensschäden (VfV). Die Vorschriften sind eindeutig, so dass keine weiteren Erklärungen notwendig sind. Alle Beschäftigten sind verpflichtet, sich mit dieser Geschäftsanweisung vertraut zu machen. 2. Verbindliche Regelungen zum Verfahren 2.1   Grundsätzliche Pflichten     Alle Beschäftigten haben im Rahmen ihrer Tätigkeiten Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie Einzelanweisungen zu beachten und Vermögensschäden vorzubeugen.     Die Führungskräfte haben erhebliche bzw. wiederkehrende Mängel in Dienstbesprechungen oder Mitarbeitergesprächen mit dem Ziel zu erörtern, die Vermögensschäden zu reduzieren sowie Arbeitsqualität und organisatorische Abläufe zu verbessern.     Im Interesse der betroffenen Personen sollen eingeleitete Verfahren möglichst zügig zum Abschluss gebracht werden. Die Ausschluss- und Verjährungsfristen sind in jedem Falle zu beachten.     Das Team für Kriminalitätsprävention – und bekämpfung (KPB) und der Bereich CF 21 Vermögensschäden/Haftungen der Zentrale sind unter Beachtung des Datenschutzes am Tag des Bekanntwerdens in der gE zu unterrichten, sofern ein begründeter Verdacht auf eine dolose, also vorsätzliche, BA-schädigende Handlung vorliegt. 3. Grundsatz und Begriffe 3.1   Erstattungspflicht BA-Beschäftigte     haben      grundsätzlich    den   von    ihnen    verursachten Vermögensschaden zu erstatten, wenn der Vermögensschaden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln beruht. Rechtsgrundlage hierfür ist § 75 BBG bzw. § 3 Abs. 8 TV-BA i.V.m. § 75 BBG. Bei kommunalen Beschäftigten im Jobcenter ist ein Rückgriff der BA infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung eines Schadens grundsätzlich nur gegenüber dem kommunalen Dienstherrn/Arbeitgeber möglich, da zwischen der BA und dem/der kommunalen Beschäftigten kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis besteht. 3
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                      3.2   Vermögensschaden Ein Vermögensschaden ist die Minderung des Vermögens durch das zurechenbare Verhalten einer anderen Person. Der reine Vermögensschaden ist vom Schutz des § 823 Abs. 1 BGB nicht umfasst. Er ist kein in § 823 Abs. 1 BGB genanntes Rechtsgut und stellt auch kein sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB dar. Vermögensschäden können beispielsweise entstehen durch: zu Unrecht bewilligte Leistungen, ungerechtfertigten oder überdimensionierten Maßnahmeeinkauf, versäumte Geltendmachung eines Regressanspruchs gegen Dritte oder Beschäftigte, Zinsverlust bei vorzeitiger Auszahlung von Haushaltsmitteln, unzureichende Visaprüfung (vgl. KEBest), Verstoß gegen IT-Sicherheitsbestimmungen im Zusammenhang mit zahlungswirksamen EDV-Verfahren, zu zahlende Säumniszuschläge im Sinne des § 24 Abs. 1 SGB IV an andere Sozialversicherungsträger missbräuchliche Benutzung von Dienstkraftwagen für Privatfahrten. 3.3 Vorsatz Beschäftigte handeln vorsätzlich, wenn sie bewusst und gewollt den Erfolg ihres Handelns herbeiführen. Mit bedingtem Vorsatz handeln diejenigen, die bewusst den als möglich erkannten Erfolg billigend in Kauf nehmen. 3.4 Grobe Fahrlässigkeit Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die verkehrserforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt wird, schon einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht angestellt werden und das nicht beachtet wird, was im gegebenen Fall jedem einleuchten muss. 4. Fälligkeit und Fristen Ein etwaiger Erstattungsanspruch ist fällig, sobald die bekannten gewordenen Tatsachen es ermöglichen, den der BA zustehenden Erstattungsanspruch geltend zu machen. Das ist der Fall, wenn dem Jobcenter sowohl der Schaden als auch die potenziell schädigende Person bekannt sind. Bei      BA-Arbeitnehmerinnen           und       -Arbeitnehmern       müssen Erstattungsansprüche gemäß § 39 TV-BA innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit geltend gemacht werden. Entsprechendes gilt gemäß § 16 TVN-BA für Nachwuchskräfte.     Gegenüber BA-Beamtinnen und -Beamten verjähren Erstattungsansprüche nach den allgemeinen Verjährungsvorschriften (§§ 194 ff. BGB) grundsätzlich innerhalb einer Frist von drei Jahren. Diese Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Erstattungsanspruch fällig geworden ist. Die Ausschlussfrist beträgt ebenfalls 3 Jahre. 4
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                      Beispiel: Schaden und Verursacher werden am 24.03.2017 bekannt (Fälligkeitszeitpunkt). 2017                     2 0 18               2 0 19             2 0 20 25.03.     24.09.                                                        31.12.2020 Ausschlussfrist                          Verjährungsfrist Ablauf der Frist am 24.09. schließt      Ablauf der Verjährungsfrist am Weiterverfolgung des Anspruchs           31.12.2020 räumt dem gegen Verursacher aus. Fällt das         Ersatzpflichtigen ein Leistungs- Fristende auf einen Samstag,             verweigerungsrecht ein. Sontag oder Feiertag, endet die Frist mit Ablauf des nächstfolgenden Werktags, §193 BGB. Es entsteht ggf. ein neuer Schadensfall! 5. Vorsorgliche Haftbarmachung Kann im Ausnahmefall eine abschließende Entscheidung nicht vor Ablauf der Ausschlussfrist getroffen werden, sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bzw. Nachwuchskräfte vorsorglich schriftlich haftbar zu machen. Dies hat unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften (insbes. 1.5.1 – 1.5.3 VfV) durch den Bereich zu erfolgen, in dem der Schaden festgestellt wurde. Mit der vorsorglichen Inanspruchnahme wird eine endgültige Entscheidung nicht vorweggenommen. Die vorsorgliche Haftbarmachung hat durch die Bereichsleitung- oder sofern keine Bereichsleitung vorhanden ist, durch die zuständige Führungskraft zu erfolgen und ist per Zustellungsurkunde oder gegen Empfangsbekenntnis zu übermitteln. 6. Beteiligung der Personalvertretung Die Personalvertretung der entscheidungsbefugten Dienststelle (s. 1.5.1 VfV) hat nach § 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG bei der Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegenüber Beschäftigten mitzubestimmen, wenn die Betroffenen dies beantragen (Verfahrensvordruck VfV 4a/b). Zur Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gehört nicht die Einleitung eines Verfahrens bei festgestellten Vermögensschäden (z. B. die Aufforderung zur Stellungnahme). Dagegen wird die vorsorgliche Geltendmachung von Erstattungsansprüchen zur Wahrung der Ausschlussfrist bei BA-Arbeitnehmerinnen und -Arbeitnehmern von der gesetzlichen Vorschrift erfasst. In diesen Fällen sind - wie auch bei der tatsächlichen Geltendmachung - die betroffenen Beschäftigten vorher über die Möglichkeit, die Beteiligung der Personalvertretung zu beantragen, zu informieren. Hierfür genügt eine mündliche Information, die aktenkundig zu machen ist. 5
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                      7. Funktionale Zuständigkeit Die Zuständigkeiten sind der Anlage 1 dieser Geschäftsanweisung zu entnehmen. Die/Der Beauftragte für Vermögensschäden (BfV) wirkt auf eine weisungsgemäße Anwendung und Umsetzung der Vorschriften VfV durch die beteiligten Akteure im entsprechenden Zuständigkeitsbereich hin und berät sowie unterstützt die Führungskräfte in allen Fragen des Verfahrens. Schadensfälle über 3.000,00 €, sowie betragsunabhängig alle grob fahrlässigen oder vorsätzlich verursachten Schadensfälle werden durch den BfV im VfV – Tool erfasst. Der Bereich CF2 Vermögensschäden/Haftungen der Zentrale wird aggregierte Auswertungen der Vermögensschäden in den gE vornehmen und diese dem BRH und BMAS jährlich und den zentralen Fachbereichen auch unterjährig zuleiten. 8. Hinweise zum Verfahren Im Verfahren zur Prüfung bzw. zur Geltendmachung und Durchsetzung eines Erstattungsanspruchs sind die in der BK-Vorlage (zentrale BK-Vorlage, Finanzen) zur Verfügung gestellten Mustervordrucke zu verwenden. 9. Datenschutz Die Regelungen zum Datenschutz, insbesondere die gesetzlichen Regelungen der §§ 67 ff. SGB X sowie des Bundesdatenschutzgesetzes sind zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass die abgelegten Unterlagen nur den zur Einsicht berechtigten Personen zugänglich gemacht werden. 6
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                      10.       Anlagen Anlage 1 – Übersicht Zuständigkeiten 7
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                      11.       Ablage \\Dst.baintern.de\dfs\241\Ablagen\D24110- Jobcenter\09_IKS\02_Information_Kommunikation\Geschäftsprozesse 12.       Inkrafttreten Diese Regelung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die Geschäftsanweisung 07/2014 vom 11.06.2014 wird mir dieser Geschäftsanweisung aufgehoben. Heike Bannach Geschäftsführerin des Jobcenter Helmstedt Verfügung: 1. Verteiler: BL 41; 1. SGG, alle Teamleitungen des Jobcenter Helmstedt zur Sicherstellung der Weisungslage und Umsetzung im Verantwortungsbereich 2. Ablage:\\Dst.baintern.de\dfs\241\Ablagen\D24110- Jobcenter\09_IKS\02_Information_Kommunikation\Geschäftsprozesse 3. Z.d.A. II-1504 Heike Bannach Geschäftsführerin des Jobcenter Helmstedt 8
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